


Von Gottes hülfmcher Gnade 

Wir Katharina die Zweite, 
Kaiserin und Selbstherrscherin 

von ganz Rußland,

von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod, Zarin von 
Kasan, Zarin von Astrachan, Zarin von Sibirien, Zarin 
des Taurischen Chersones, Frau zu Pskow und Grrßfürstin 
von Smolensk, Fürstin von Ehstland, Liefland, Karelm, 
Twer, Iugorien, Permien, Wjatka, Bolgarien und ande­
rer Lander; Frau und Großfürstin von Nowgorod des 
niedern Landes, von Tschernigow, Rasan, Polozk, Rostow, 
Jaroslawl, Beloosero, Udorien, Obdorien, Kondien, 
Witepsk, Mstislawl, der ganzen nördlichen Gegend Gebie­
terin, und Frau des Landes Jwerien, der Kartalinischeu 
und Grusinischen Zaren und des Kabardinischen Landes, der 
tscherkasischen und Gebürg-Fürsten und anderer Erb-Frau 
und Beherrscherin.

Es ist allem Volke funb, daß dieser Titel Unserer Alleinherrschaft 

feilte eingebildete oder Uns nicht unterworfene Reiche, noch fremde Für­
stenthümer, Provinzen, Städte und Länder enthalte, sondern vielmehr 
Unsere weit ausgebreiteten so zahlreichen Besitzungen, durch die kürzesten 
Benennungen bezeichne.

Das
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Das mßische Reich zeichnet sich in der Welt durch die Größe seiner 

Länder aus, welche sich von den östlichen Grenzen Kamtschatka s bis an 
und über den bey Riga in die Ostsee fallenden Fluß Düna erstrecken, 
und in ihren Grenzen hundert und fünf und sechzig Grade der Lange begrei­
fen; so wie sie von den Mündungen der ins kaspische, asowische und schwar­
ze Meer fallenden Flüsse Wolga, Kuban, Don und Dnieper bis zum Eis­
meere, sich über zwey und dreyßig Grade der Breite erstrecken. Dieses ist die 
gegenwärtige wahre Gestalt des rußischen Reichs in diesem denkwürdigen 
Jahrhunderte, in welchem das gegenwärtige i785ste Jahr verstreicht. So 
genießen wir in wahrem Ruhme und wahrer Größe des Reichs der Früchte, 
und erkennen die Folgen der Thaten des Unserer Herrschaft unterworfenen, 
gehorsamen, tapfern, unerschrockenen, unternehmenden und mächtigen 
rußischen Volks; zu einer Zeit da es durch Vertrauen zu Gott und Treue 
zum Throne geleitet wird, da Thatigkeit und Liebe zum Vaterlande fick­
vorzüglich und mit vereinigten Kräften für das gemeine Beste verwenden, 
und in Kriegs - und bürgerlichen Geschäften das Beyspiel der Anführer 
die Untergebenen zu solchen Tharen auffordert, die von Lob und Ehre 
und Ruhm begleitet werden.

Dergleichen Befehlshaber und Anführer hat Rußland von seinem 
Ursprünge an, im Laufe von achthundert Jahren, unter seinen Söhnen ge­
funden, besonders aber ist's und war's und wird mit Gottes Hülfe ewig 
dem rußischen Adel eigen seyn, sich durch glänzende Eigenschaften als Be­
fehlshaber hervorzuthun, welches selbst durch den glücklichen Erfolg, der 
Rußland zu dem gegenwärtigen Gipfel seiner Größe, seiner Macht und sei­
nes Rmhmes erhoben hat, unumstößlich bewiesen wird-

Wie sollte aber dieses auch anders seyn? da der vornehmste und an­
sehnlichste rußische Adel sowohl in Kriegs-als Civil-Diensten alle Stuf­
fen des Ranges durchgeht, von seiner Jugend an in den nieder» Smffen 
den Grund des Dienstes kennen lernt, sich zu allen Beschwerden und ent­
schlossener geduldigen Ertragung derselben gewöhnt, und indem er Gehor­
sam lernt, sich dadurch selbst zum Befehlen im höheren Stande vorbereitet; 
denn es war nie in der Welt ein guter Befehlshaber, der sich nicht zu seiner 
Zeit im Gehorchen geübt hätte. Zu den ober» Stuffen gelangen aber nur 

die- 
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diejenigen vorzüglichen Personen des rußischen Adels, die sich durch ihre 
Dienste, Tapferkeit, Treue und Geschicklichkeit auszeichnen, oder die im 
fortdaurendem geduldigem Gehorsam mit Eifer und festem Muthe alle Be­
schwerden und selbst die Zeit überwinden und die in ihrem Amte nöthige 
Kenntniße und Geschicklichkeiten durch lange Erfahrung vermehren.

Rußland war von alters her und jederzeit gewohnt, treue Dienste 
u>d eifersvolle Bemühungen aller Art, vom Throne Unserer Vorfahren 
reichlich belohnt, durch Ehrenzeichen geschmückt, und durch Vorzüge 
geehrt zu^ sehen. Die urkundlichen Beweise hievon finden sich besonders 
bey den ältesten Geschlechtern llnsers treugeliebten unterthanigen rußischen 
Adels, welcher zu jeder Zeit und Stunde für Religion und Vaterland zu 
streiten und alle Beschwerden seines dem Reiche und Monarchen unent­
behrlichen wichtigen Dienstes zu tragen bereit, durch Schweiß, Blut 
und Leben, Lehngüte, erworben, und davon seinen Unterhalt genoßen, 
für fernere Verdienste aber diese Lehne von der höchsten Gewalt als Erb­
güter für sich und seine Nachkommen zur Belohnung erhalten hat.

Dergleichen durch den Dienst erworbene und für noch wichtigere 
'Dienste zur Belohnung erhaltene Güter, mußten sich natürlicher Weise, 
vorzüglich bey denjenigen Geschlechtern Unsers Adels finden, welche vom 
Ursprünge Rußlands an bis zu unsern Tagen, die größte Zahl ruhmvoller 
Ahnen aufweisen können; Manner die sich durch Klugheit, Geschicklichkeit 
und Tapferkeit hervorgethan, die durch keine Beschwerden ermüdet worden, 
und mit unerschütterter Treue auf vielfache Art und in verschiedenen Fal­
len gegen innere und äußere Feinde der Religion, des Monarchen und Va­
terlandes gestritten haben. Ist aber das erworbene Vermögen wohl der 
einzige Beweis des Alters eines Geschlechts, seiner Dienste und der dafür 
erhaltenen Belohnungen? Es wurden vor, nach und beym Besiz unbe­
weglicher Güter Lob- Briefe ertheilt, und diese sind die zuverlaßigsten 
bleibenden Zeichen derjenigen vorzüglichen Thaten, auf welche solches Lob, 
als ein jeder edlen und wahrlich ehrliebenden Seele vor allem theures Ge­
schenk, erfolgte. Wo sollte man aber wohl von den ältesten Zeiten her 
mehrere wahrhaftig ehrliebende Seelen antreffen, als unter dem rußischen 
Adel? Wurden nicht seine Vertrage durch die bloße Schande gegen alle

Ueber- 
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tteberkretung gesichert? denn Schande und Schmach ward von dwsen 
edlen und ehrliebenden Seelen als die schwereste Strafe, Lob und Hoch­
achtung aber als die beste Belohnung betrachtet. Eine solche Denkart 
und die damit verbundene Begriffe, erforderten nach Vermehrung der Ver­
dienste, vielfältige, sowohl diesen Verdiensten selbst als dem Laufe der Zei­
ten und den veränderten Gebräuchen angemessene Vorzüge, und Vor­
zugszeichen. Auf die Lob - und Gnaden - Briefe zum Andenken 
rühmlicher Thaten, folgten Wapen, Diplome auf Würden und Pa­
tente auf Rang, nebst andern äußern Ehrenzeichen. So wurden die 
rußischen Ritterorden Tugenden und Verdiensten zur Ehre gestiftet, wie 
solches überhaupt aus ihren Inschriften erhellet: der Orden des heiligen 
Apostels Andreas des erstberufenen, für Glauben und Treue: der Orden 
der heiligen großen Märtyrerin Katharina, für Liebe und Vaterland: 
der Orden des heiligen rechtgläubigen Fürsten Alexander Newski, für Mühe 
und Vaterland. Und so sind auch Wir in Unsern Tagen durch die Dienste 
und Tapferkeit der befehlshabenden rußischen Krieger bewogen worden, die 
Sieger mit den Zeichen des für sie errichteten Ordens des großen Siegbrin­
gers Georg zu beehren, und zugleich den Orden des heiligen Apostelglei­
chen Fürsten Wladimir, zur Belohnung solcher Bemühungen in Kriegs- 
und Civil - Diensten, die dem gemeinen Wesen Nutzen, Ehre und Ruhm 
erwerben, zu stiften.

Wir wenden Unser Wort an euch, die ihr würdig den Orden der 
Sieger tragt! wir rühmen euch, o ihr, eurer Vorfahren würdige Söhne! 
Jene gründeten Rußlands Größe, ihr aber habt des Vaterlandes Macht 
und Ruhm vollendet; durch sechsjährige ununterbrochene Siege in Euro­
pa, Asia und Afrika: zu Lande, in der Moldau, in Beßarabien, in der 
Wallachey, jenseit der Donau, in den balkanischen Gebürgen, in der 
Krim und Georgien: zu Wasser, bey Morea, im Archipetag, bey Tsches- 
me, Metelin, Lemnos, Negropont, Patraßo, in Egypten, auf dem 
asowischen und schwarzen Meere, auf dem Dnieper, und auf einer weiten 
Strecke des Donau-Strohms.

Diese vielfältigen an verschiedenen Enden der Erde erfochtenen Sie­
ge, werden ohne Zweifel den Nachkommen wunderbar scheinen, aber der 

ewige
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ewige Ruhm des in Bolgarim im Lager Unserer Armee bey Kutschuk- 
Kainardshi, am roten Julius des 1774^11 Jahres, zwischen dem Befehls­
haber Unserer ersten Armee, dem General - Feldmarschall Grafen Peter 
Alerandrowitsch Rumanzow, der dieses Krieges wegen von Uns den Bey­
namen Sadunaiskoi erhalten hat, und zwischen dem türkischen Groß-Visir 
geschlossenen Friedens, wird die Wahrheit derselben gegen alle Vergessen­
heit und Zweifel bewahren.

Dieser herrliche Friede der durch seine Bedingungen einen siegreichen 
Krieg beweiset, und geendiget hat, verschafre, Unsern Wünschen gemäß, 
dem rußischen Reiche große Vortheile und bahnte zu erwünschten auf die 
Vermehrung des Wohls und der Macht desselben abzweckendeu Absichten 
den Weg.

Wie sehr die durch den Krieg erworbene Vortheile den Nutzen des 
Reichs befördert haben, zeiget schon die ohne Bluwergieffcn Unserm Zepter 
geschehene Unterwerfung des taurifchen Chersones und der Kuban, welche 
am gtcn April des -78zsten Jahres, durch das eifersvolle Bestreben Unsers 
General-Feldmarschalls Fürsten Grigorii Alerandrowitsch Potemkin, zu 
Staude gebracht worden ist, der in Erfüllung Unsers Befehls sich durch 
seine kluge unternehmende Thatigkeit bey Uns und dem Vaterlande ein vor­
zügliches und unvergeßliches Verdienst erworben hak.

Außer den Vortheilen verschiedener Handelszweige, der Schiffahrt 
auf dem schwarzen Meere, und des Nutzens welches ein mit großer Frucht­
barkeit gesegnetes Land für sich gewahret, wird zuvcrlaßig jeder Ruffe in 
seinem Herzen ein doppeltes Vergnügen empfinden, wenn er sich diese Ge­
gend zur Zeit Wladimirs vorstellt, als dieser Fürst daselbst durch die heilige 
Taufe erleuchtet, den seeligmachenden christlichen Glauben von da nach 
Rußland brachte, und wenn er dann sich weiter errinuert, wie sehr dieses 
jezt Rußland unterthanig gewordene Reich und Volk, von alters her 
und bis zu unsern Zeiten, durch seine verheerende Einfalle das Vaterland 
zerrißen, und durch Verwüstungen beunruhiget hat. Jezt ist diese in eine 
Unserer Provinzen verwandelte Gegend durch Gottes Hülfe aus einer ehe­
maligen Quelle des Unglücks, eine Quelle des Segens worden.

. Da
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Da Wir nun bey diesen neuen Vortheilen und dem neuen Zuwachse 

Unsers Reichs gegenwärtig überall einer völligen inner» und äußern Ruhe 
genießen, so wenden Wir Unsere Aufmerksamkeit immer mehr und mehr 
auf Unsere ununterbrochene Beschäftigung, Unsere getreue Unterthanen, 
in allen Theilen der Lnnern Reichsverwaltung, zur Vermehrung der Glück­
seligkeit und Ordnung auf immerwahrende Zeiten, mit zuverlaßigen und 
sichern Anordnungen zu versehen. In Lieser Absicht finden Wir es vor 
allem Unserer Fürsorge würdig, selbige zuerst Unserm treugeliebten unter- 
thänigen mßischen Adel zu widmen, dessen oberwahnte, den rußischen 
Monarchen, Uns selbst und Unserm Throne, auch in den trübsten Zeiten, 
sowohl im Kriege als Frieden, erzeigte Dienste, Ergebenheit, Eifer und 
unerschütterte Treue, Wir in immerwahrendem Gedachtniße behalten. 
Nacheifernd also den Beyspielen der Gerechtigkeit, Milde und Gnade Un­
serer in Gott ruhenden Vorfahren, die den rußischen Thron geschmückt 
und verherrlicht haben, und durch Unsere eigene mütterliche Liebe und be­
sondere Erkenntlichkeit gegen den rußischen Adel bewogen, ist es Urrser Kai­
serlicher Wille und Wohlgefallen, zum Besten des rußischen Adels, Unsers 
Dienstes und des Reichs, folgende Punkte auf ewige Zeiten und unver­
brüchlich zu gebieten, bekannt zu machen , festzusetzen, und zum Gedacht­
niß künftiger Geschlechter zu bekräftigen.
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A.
Von den persönlichen Vorzügen des Adels.

*

adeliche Name ist eine Folge der Eigenschaften Was d!e Würde des 

und Tugenden solcher Manner, die sich vor Alters als ^hlgebohmeu Adels fty. 

Befehlshaber durch Verdienste hervorgethqn, hiedurch 
ihren Dienst selbst in eine Würde verwandelt, und ihrer 
Nachkommenschaft die Benennung der Wohlgebohr- 
nen erworben haben.

2.
Es ist nicht nur dem Reiche und Throne vor- Die Würde des wchlge- 

theilhaft, sondern auch billig, daß der ehrenvolle Stand bohmcn Asels ist erblich, 

des wohlgebohrnen Adels unwandelbar und unge- 
stdhrt erhalten und befestiget werde. Dieserwegen war 
von Alters her und ist und bleibe zu ewigen Zeiten, 
die Würde des wohtgeböhrnenAdels, denjenigen edlen 
Geschlechtern die derselben genießen, jederzeit und auf 
ihre spatesten Nachkommen erblich und eigen. Hieraus 
folgt:

, 3-
Ein Edelmann th eilet die adeliche Würde feiner Em Edelmann thein de» 

Frau mit. dlde! seiner Frau mit.

. . 4»
Ein Edelmann theilet die wohlgebohrne adeliche Ein Edelmann theilt den 

Würde seinen Kindern erblich mit. feinm Kindern mir.

. 5.
Kein Edelmann oder adeliches Frauenzimmer Wie die adeliche Würde 

soll je der adelichen Würde beraubet werden, wenn sie ver^ren 
sich derselben nicht selbst durch ein Verbrechen verlustig 
machen, welches den Grund der adelichen Würde 
zerstöhret.

B 6.
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6.
Verbrechen welche dre Verbrechen welche den Grund der adelichen 

adeliche Würde vernichten. Würde zcrstdhren sind folgende: I. Meineid. 2. Ver- 
rath. Z. Mord. 4. Raub und Diebstak aller Art. 
5. Fälschung oder Falsa. 6. Verbrechen, welche nach 
den Gesezen den Verlust der Ehre oder Leibesstrafe 
nach sich ziehen. 7. Wenn bewiesen wird, daß je­
mand andere zu dergleichen Verbrechen überredet oder 
verleitet habe.

7-
Von einer Adelichen die Da die Kdeliche Würde niemanden anders als 

sich mit einem Unadelichen wc$en eines Verbrechens genommen wird, die Ehe 
verherrathet. ehrwürdig und durch Gottes Gesez gestiftet ist,

so soll ein adeliches Frauenzimmer, die sich mit einem 
Unadelichen verheirathet, deshalb nicht ihres Standes 
beraubet werden; sie theiler aber den Adel weder ihrem 
Manne troch ihren Kindern mit.

' ' 8. ,
Kein Edelmann verlieh- Kein Edelmann soll ohne Urtheil und Recht der 

rer ohne Unheil und Recht ehelichen Würde beraubt werden.
fernen Adel, . „, z z . . .—

‘ 9.
seine Ehre, Kein Edelmann soll ohne Urtheil und Recht sei­

, ner Ehre beraubt werden.

IO.
sein Leben, Kein Edelrnann soll ohne Urtheil und Recht am

Leben gcjbraft werden.

. _ ir.
sein Vermögen. Kein Edelmann soll ohne Urtheil und Recht sei­

nes Vermögens beraubt werden.

12.
Edclleute werden von Ein,Edelmann soll von niemand anders als von

adel.Gerichten gerrchtet. Seines gleichen gerichtet werden.

I3t
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13* . . .
Die Sache eines Edelmanns der ein peinliches Kem Edelmann soll ohne

Verbrechen begangen hat, für welches er nach den
Gesezen den Verlust der adelichen Würde oder der Adels, der Ehre, oder des 

Ehre oder des Lebens verdient, soll nicht anders zur Lebens beraubt werden.

Ausführung gebracht werden, als wenn sie vorher 
dem Senat übergeben und von Kaiserlicher Majestät 
constrmirt worden i(L

14*
Verbrechen aller Art (eines Edelmannes) die vor Von der Verjährung 

rchn Jahren begangen und in so langer Zeit weder be. J^"'Ä^unüm«sucht 

kannt worden, r:och zur Untersuchung gekommen sind, gebliebm sind. ' 

befehleir Wir von jezt an, wenn sich deshalb irgendwo 
Rüger, Klager, oder Angeber melden sollten, einer 
ewigen Vergessenheit zu übergeben.

15.
Kein Edelmann soll irgend einer Lelbesstrafe n Edelleute sind ftey von 

«usgesezt seyn.

16»
Mit Edelleuten die bey Unserer Armee in den , Wie mit Edellmten die 

niedrigsten Stuffen des Ranges dienen , soll bey allen Range ton, 'zu vS 
Strafen so verfahren werden als nach Unsern Kriegs- ren.
Regeln mit Oberofsicieren verfahren wird.

x7* ,.
Wir bestätigen dem wohlgebohrnen rußischen Ш

Adel auf ewige Zeiten und seine spateste Nachkommen, 9e v * 

die Freyheit.

18» ,
Wir bestätigen dem in Diensten befindlichen Adel Vesiängung der Erlaub- 

dre Crlaubnlß, entweder im Dienste zu bleiben oder ode» um Abschied zu bimn 

den deshalb ertheilten Vorschriften gemäß um Verab­
schiedung zu bitten.

B 2 19.
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, i9.

Bestätigung der Erlaub- Wir bestätigen dem Adel die Erlaubttiß/ bey 
mß bey verbündeten Mach- ап^егеп mit Uns verbündeten europäischen Mächten 
und in fremde Lander zu m Dienste zu treten, und ш fremde Lander zu relsen. 
reisen.

Von der Aufforderung 
des Adels.

20.
Da aber der Name und die Würde des wohlge- 

bohrnen Adels von Alters her, und jezt, und künftig, 
nur durch die dem Reiche und Throne geleistete nützli­
che Dienste und Bemühungen erworben wird, und der 
Stand des rußifchen Adels wesentlich von der Sicher­
heit des Vaterlandes und Thrones abhängt, so ist 
jeder wohlgebohrne von Adel verbunden, sobald es 
die rußische Monarchie bedarf und der Dienst des 
Adels dem gemeinen Besten ndthig und erforderlich 
ist, auf die erste von Seiten der monarchischen Ge­
walt geschehene Aufforderung, zum Dienste des Rei­
ches, weder irgend einer Bemühung noch selbst seines 
Lebens zu schonen.

. 21.
Recht des Adels sich Ein Edelmann ist berechtiget seinem Zunamen 

Мп^иипье№Ьа1?г«"еПш feilte Besizungen beyzufügen, als Lehnsherr seiner 
schreibe," " J / Lehne und Erbherr seiner Familien-Erb-oder ihm 

neu verliehenen Güter.

22.
Recht des ersten Erwer- Ein Edelmann hat freyen Willen und Macht, 

wenn er der erste Erwerber seines Vermögens ist, die-^ 
ses von ihm wohlerworbene Vermögen, zu verschen­
ken, darüber in seinem lezten Willen zu verordnen, 
es zum Heyrathsgut oder zum Nießbrauch zu geben, 
oder jemanden wie er es für gut befindet zu übergeben 
oder zu verkaufen. Mit dem ererbten Vermögen aber 
kann er nicht anders als nach Vorschrift der Geseze 
verfahren.

2Z.
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2-3*

Das ererbte Vermögen eines Edelmannes soll, Das ererbte Vermögen 
selbst in dem Fall wenn er wegen eines sehr wichtigen ÄS' conSt 
Verbrechens verurtheilt würde, seinem gesezlichen werden, p 

Erben oder Erbnehmern ausgeliefert werden.

24» .

Da es jederzeit Unser Wunsch und Wille war, Verbot, einem Edel­
ist, und mit Gottes Hülfe unwandelbar bleiben wird, X™ gLii- 

daß das rußische Reich, nach den von Unserer allein- tbatig zu nehmen, oder zu 

herrschenden Gewalt zur Bewahrung des Rechts und Gmnde zu richte», 

gerechten Gerichts, und zur Sicherung des Eigen­
thums und aller Besizungen, ertheilten Gesezen und 
Anordnungen regieret werde, so finden Wir für gut, 
von neuem zu verbieten und die deshalb ergangene 
alte Verbote aufs strengste einzuscharfen, daß nie­
mand sich unterfange einem Edelmanne, ohne gericht­
liche Untersuchung und ein gesezliches Urtheil derjeni­
gen Gerichtsstellen denen die Verwaltung des Rechts 
anvertraut ist, eigenmächtig sein Vermögen zu neh­
men oder solches zu Grunde zu richten. !

25.
Die Verwaltung der Gerechtigkeit und Bestra- b %?" 

fung der Verbrechen, ist in jeder Stathalterschaft Gerichten, 

blos den dazu verordneten Gerichtsstellen anvertrauet, 
welche die Beschwerden des Klagers nebst der Recht­
fertigung des Beklagten anhören, und gesezliche Ent­
scheidungen ertheilen, denen ein jeder, von was für 
einem Geschlecht und Abkunft er immer sey, Folge zu 
leisten verbunden ist. Wenn also ein Edelmann an 
jemand eine gesezliche Forderung oder jemand eine ge­
sezliche Forderung an einem Edelmann hat, so soll die 
Sache in den verordneten und dazu berechtigten Ge­
richten nach vorgeschriebener Form verhandelt wer­

den;



14
den ; denn es würde weder billig seyn, noch mit der 
gemeinen Ordnung bestehen können, wenn jeder sich 
in seiner etgerien Sache zum Richter auswerfen wollte.

26.
Bestätigung des Rechts Es wird hiemlt dem Adel das Recht Landgüter 

Landgüter zu kaufen. zu kaufen, bestätiget,

27.
Bestätigung des Rechts Es wird hiemit dem Adel das Rech^t bestätiget, 

talroSeiTuiwTSn.“' alles was auf seinen Gütern wachst oder verfertiget
* 4 ' wird, im Großen zu verkaufen.

28. ,
Der w kmm auf sei- Es wird dem Adel erlaubt auf seinen Güter» 

SÄeiMitog«« Fabriken und andre dergleichen Anlagen und Werke 
hab«. * " (Sawodü) zu haben.

29.
Es wird dem Adel er- Es wird dem Adel erlaubt, auf seinen Erbgü- 

laubt, Flecken anzulegen. Flecken und in selbigen Handel und Jahrmärkte 
zu errichten, doch nicht anders als nach Vorschrift der 
Landesgeseze, .mit Vorwissen des General-Gouver­
neurs und der Gouvernements-Regierung, und mit 

. Beobachtung der Vorsicht, daß die Termine der Jahr­
märkte in solchen Flecken mit den in benachbarten 
Orten dazu angesezten Terminen in ein gehöriges Ber­
tz ältn iß gesezt werden.

• Zo.
Der Skd«r kann Hauser Es wilD hiemit dem Adel das Recht bestätiget, 

in Städtm besizen. in Städten Häuser zu besizen, zu bauen, oder zu 
kaufen, und in selbigen Manufakturen zu haben,

ZI.
Vom Stadt-Rechte. Wenn ein Edelmann des Stadt - Rechts genies­

sen will, so muß er sich auch demselben unterwerfen,

Z2,
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32»
Es wird dem Adel erlaubt, alle Waaren die auf Der Adel kann die 

seinen Gütern gewachsen oder den Vorschriften der $VOpllf'tc ft-rrerGüter^ul 

GeseZe gemäß verarbeitet worden sind, im Großen zu brikca^und andre "vn-M- 

verkaufen^ und aus den gesezlich angeordneten Hafen Werke mw Anlagen 
zu verschiffen, da es ihm keineswegeö untersagt ist 6e^eu* -
Fabriken und andre dergleichen Anlagen und Werke 
(Sawodü) zu besizen oder neu zu errichterr.

33*
Es wird hiemit dem Adel das ihm durch Unsre Bestätigung des Rechts 

gnädige Verordnung vom 2Fsten Junius 1782 verlie­
hene Recht des Eigenthums, in den jedem zugehöri- lien, auf alle Produkte 

gen Landereyen bestätiget, nicht nur über alles was und Gewässer.

auf der Oberfläche derselben, sondern auch alles was 
Ln dem Schooße derErde und in den Gewässern befind­
lich ist, über alle verborgene Mineralien und Produkte 
und alle daraus verfertigte Metalle, sowie solches in 
gedachterVerordnung in seiner ganzenKrast undAuss >
dehnung angezeigt ist.

■. 34* . .
Es wird hiemit dem Adel das Recht des Eigen- Bestätigung des fteyen 

thums über die auf seinen Gütern befindliche Walder, 
und des fteyen Gebrauchs derselben bestätiget, m der Walder, 

völligenKraft undAusdehnung, wie solches in Unserer 
gnädigen Verordnung vom 22sten September 1782 
angezeigt ist.
- ' 35. . V-" '

Das in einem Dorfe befindliche Wohnhaus Das Haus des Guts­
eines Gutsherrn soll von der Einquartierung befteyt be^rst ftey vonEmquar- 

seyn. >

Jeder Edelmann ist für seine Person von person- , DerAdel ist vvn persöu- 
lichen Abgaben befteyt. lid;cn ^^gaben ftey.

. ' в. Von
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Von der Versammlung des Adels, von Errich­
tung einer Adels - Gesellschaft in jedem Gou­
vernement, und von den Rechten der Adels­

Gesellschaft. ■

. 37.
Bon i>er Berechtigung S8ir ertheile« Unserm treu - unkerthänigcn Adel die 

des Adels sich ;» versam- gnädige Erlaubnis!, sich in dem Gouvernement WS 

"ru-m"n- -ine Adels-Se- jeder wohnhaft ist, zu versammeln, in jedem Gou- 
sellschaft zu errichten. vernement eine Adels-Gesellschaft zu errichten, und 

nachfolgender Rechte, Vortheile, Begünstigungen und 
Vorzüge zu genießen.

. 38.
Von der Me dreyJahre Der Adel, jedes Gouvernements versammelt sich 

ö" bauenden Vcrsaullimg Einladung und Erlaubniß des General-Gouver-- 
vernemenr. neurs oder Gouverneurs alle drey Jahre, zur Winters­

Zeit, sowohl zur Besorgung der ihm anvertrauten 
Wahlen, als auch zur Anhörung der Vorschläge des 
General - Gouvernmrs oder Gouverneurs.

39- -
VonderWahfdesGou- Es wird der Versammlung des Adels jederStat-- 

vernements-Marschalls in KEerschaft erlaubt, einen Gouvernements-Adelsmar- 
jedem Gouvernement, wählen, in welcher Absicht die Versammlung

des Adels dem Kaiserlichen Stathalter oder dem Gou­
verneur alle drey Jahre zwey Personen aus den Kreis­
marschällen vorstellet, von welchen der General-Gou­
verneur oder Gouverneur einen auswählt und zum 
Gouvernements-Marschall des Adels dieses Gouver­
nements ernennet.

40.
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, 4O.

Der Kreis- Marschall des Adels wird, nach In- Der Kreis - Marschall 

halt des 64sten und 2iiten Punkts der Verordnungen wird vom Adel erwählt, 

zur Verwaltung der Gouvernements, alle drey Jahre 
von dem Adel seines Kreises durchs Ballottiren er­
wählet.

4-1*
Nach Inhalt des 6zsten Punkts der Verordnun- Die Beysitzer des Ober­

gen zur Verwaltung der Gouvernements, werden die landgenchts und die adeli- 

zehnBeystzer des Oberlandgenchts und die zwey Bey­
sizer des Gewrssengerrchts, alle drey Jahre von dem Adel erwählt.

Adel derjenigen Kreise die unter der Gerichtsbarkeit' 
dieses Oberlandgerichts stehen, erwählt, und dem Ge­
neral-Gouverneur oder in dessen Abwesenheit dem 
Gouverneur vorgestellet, worauf, der General-Gou­
verneur oder in dessen Abwesenheit der Gouverneur, 
wenn die Gewählten keinem öffentlichen Tadel ausge- 
sezt sind, die Wahl des Adels bestätiget. '

. . 42. ' ' :
' Die zehn Beysizer des Oberlandgerichts, die . Von der Wahr der ade- 
Beysizer des Gewissengerichts, des Kreisgerichts, ttnb n.$cn beysizer in den Ge- 

Niederlandgenchks, wählt der Adel derjenigen Kreise 
die unter der Gerichtsbarkeit des gedachten Oberland­
gerichts stehen, alle drey Jahre, aus den daselbst wohn­
haften Edelleuten, oder aus denen die in dem Adels- - -
Verzeichniße des Gouvernements befindlich und nicht 4
in Dienst und Pflicht abwesend find. < .

43» - .
Nach Inhalt des 66sten Punkts der Verordnun- DieKreksrichter u. Orb# 

gen zur Verwaltung der Gouvernements, werden der n?clt'en VÜOT 
Kreisrichter und der Ordnungrichter oder Kreishaupt- e crto f* 
mann, alle drey Jahre, vom Adel erwählt, und dem 
Gouverneur vorgestellt, welcher, wenn die Gewähl-

C ten



ten keinem öffentlichen Tadel ausgeftzt sind, die Wahl 
. * des Adels bestätiget.

44*
Die Beysizer des Kreis- Nach Inhalt des 6y(len Punkts der Verordnung 

gerichts und die adclichen gCn Verwaltung der Gouvernements, werden die 
gerichts werden vom Adel Beysizer des Krersgerlchte und dre adeltchen Beysizer 
erwählt, des Niederlandgerichts alle drey Jahre vom Adel er­

wählt und dem Gouverneur vorgestellt, welcher, wenn 
die Gewählten keinem öffentlichen Tadel ausgeftzt 
sind, die Wahl des Adels bestätiget.

45* .
Bon der Erlaubniß Wenn der Versammlung des Adels die Wahl 

Kandidaten zum Baüottl- Ballottiren unter dem ganzen Adel zu weit- 
orzchte en. läuftig oder zu unbequem scheint, so steht es ihr frei), 

einige Kandidaten vorzustellen und über selbige zu 
ballottiren.

• 4 6. 1
Wie sich dieVersamm- Wenn dem Adel von .Seiten des General-Gon? 

6c''3H?r5Sci)enen2l*r‘ verneurs oder Gouverneurs Vorschläge geschehen sind, 
schlage zu verhalten hat. so nimmt die Versammlung des Adels des Gouverne- 

'•* ments selbige in Ueberlegung, und ertheilet, nach Be­
schaffenheit der Sache, entweder eine anständige Ant­
wort, oder ihre den Geftzen und dem gemeinen Besten 
gemäße Beystimmung. ,

47» <
Von Vorstellung der ge- Es wird der Versammlung des Adels erlaubt, 

d^s"aemeMen dem General - Gouverneur oder Gouverneur wegen
. ' ihrer gemeinen Bedursnisie, oder ihres gemeinen Nu-

zens wegen Vorstellung zu thun.

e , 48.
- Bestätigung der Erlaub? Es wird hiemit der Versammlung des Adels die
Vorstclluugm unT'ss" 'hr crkhetlte Erlaubniß bestätiget, durch ihre Depu- 
schwcrde» Z„ übergeben, tirte sowohl dem Senat als auch Kaiserlicher Majestät

■ ■ ' nach 



nach Vorschrift der Geseze Vorstellungen und Be­
schwerden zu übergeben. -

49*
Es wird der Versammlung des Adels verboten, Verbot gesezwidrige 

Anordnungen die den Gesezen zuwider sind oder For- Zuordnungen, oder Forde-- 

derungen die nicht mit den Gesezen bestehen können, M wachend" 

Zu machen, bey Androhung im erstern Fall (nemlich 
für gesezwidrige Anordnungen) einer von der Ver­
sammlung zu erlegenden Geldstrafe von 200 Rubel, 
im Zweyten Fall aber (für Forderungen gegen die Ge­
seze) einer Caßation der ungebührlichen Forderungen;
welches insgesammt der Wachsamkeit und Betreibung 
der Gouvernements-Anwalde, kraft des zweyten Ge­
genstandes ihrer Amtspflicht, empfohlen wüd.

- 50.
Es wird dem Adel jeder Stathalterschast erlaubt, 

in der'Gouvernements-Stadt ein Haus zu seinen 
Versammlungen zu haben.

Von bent VersamlungsL 
Hause des Adels in der 
Gouvemements- Stadt.

Es wird der Versammlung des Adels jeder Der Adel hat sei» 

Stathalterschast erlaubt ein Archiv zu Haben.

52.
Es wird derVersammlung des Adels jedes Gou- Der Adel hat sei« 

vernements erlaubt ihr Siegel zu haben. Siegel.

53*
Es wird derVersammlung desAdels jedes Gou- Der Adel hat fernen 

vernements erlaubt, ihren eigenen Secretair zu haben ^ccretoir* 
und zu erwählen.

, 54.
Es wird derVersammlung des Adels jedes Gou- Der Adel hat seme 

vernements erlaubt, durch eigene steywillige Beytrage ^onbne

C 2 eine
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tine besondere Kasse zu errichten, und sich derselben 
nach gemeinschaftlichem Gutbefinden zu bedienen.

‘ ' 55.
. Persönliche Vergehn»,- Persönliche Vergehungen eines Edelmannes 
k7nich?dem gEzm^Adel Mcn nic Cem ganzen Adel zur Last gelegt werden.

zur Last. -
56.

Der Adel wird im Ge- Die Versammlung des Adels soll nicht vor Ge­
richt durch eine», Auwald erscheinen, sondern daselbst durch ihren Anwald
vcUlctcn* vertreten werden.

57.
Der versammelte Adel Die Versammlung des Adels kann in keinem 

«nmge- Falle in Verhaft genommen werden. 
nommen werde»,. u

58.
Was für Sachen vor Nach Inhalt des lyzsten Punkts derVerordnun- 

hören.^"^"^"^ gen zur Verwaltung der Gouvernements, gehören vor 
das Oberlandgericht alle durch Appellation von den 
Kreisgerichten, den adelichm Vormundschastsamtern, 
und den Niederlandgerichten dahin gelangende Sa­
chen, Klagen und Beschwerden des Adels und wieder 
einen Edelmann, sowohl in Civil - als Criminal-Pro­
zeßen, ferner, Sachen welche Landgüter, Freyheiten, 
Privilegien, Testamente, Erbschaften und Erbrechte, 
strittigen Besiz, wichtige Injurien und die Rechte der 
Anwalde betreffen, wie auch alle Sachen der Leute 
allerhand Standes (Rasnotschinzi) die nach dem 
Recht der Appellation von den Kreis und Niederland­
gerichten unmittelbar vor das Öberlandgericht ge­
langen.

59.
Errichtung des adelicheu Nach Inhalt des 2osten und 2O9ten Punkts der 

Vormundschafts-Amtes. Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements 
ist bey jedem Kreisgerichte für adeliche Wittwen und 
unmündige Kinder eine besondere Gerichtsstelle unter 

. dem 
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dem Namm des adelichen Vörmundschastsamtes 
errichtet. . .

6o.
Nach Inhalt des 2isteN UNd 2ioten Punkts der Von den Gliedern des 

Verordnungen zur Verwaltung der Gouvernements, ad^llchm Vormundschafts­

sizen im adelichen Vormundschaftsamte, der Kreis- u 

marschatt des Adels als Vorsizer, und der Kreisrich­
ter nebst seinen Beysizern.

61.
Nach Inhalt des 2iztenPunkts der!Verordnun- Dem a^ei Vormund­

gen zur Verwaltung der Gouvernements des rußischen Ä

Reichs ist dem adelichen Vormundschaftsamte nicht fen, und'sür deren Vermd- 

nur die Fürsorge für die nach dem Tode adelicher gen und Sachen übmra- 

Eltern nachgebliebene unmündige Waisen und deren gen* 
Vermögen, sondern auch die Fürsorge für die Person 
und Sachen der Wittwen übertragen.

62.
Es wird der Versammlung des Adels untersagt, Ein Edelmann der we- 

zu denjenigen Bedienungen, die nach Inhalt der Ver- s°in«,^Gü-

ördnungen zur Verwaltung der Gouvernements, durch tern har, oder noch nicht 

die Wahl besezt werden, einen Edelmann zu wählen, 25 Jahr alr ist, wird z» 
der weniger als hundert Rubel Einkünfte von seinen femcr @teUc dcroa)t* 
Gütern hat, oder der noch nicht fünf und zwanzig 
Jahre alt ist.

63.
Ein Edelmann der selbst kein eigenes Gut besizt Ein Edelmann ohne 

oder noch nicht fünf und zwanzig Jahre alt ist, kann Stimme^"^ fcme 

zwar in der Versammlung des Adels zugegen seyn, “ * 

hat aber darinn keine Stimme.

64.
Ein Edelmann der entweder gar nicht gedient Edelleute die gar mcht 

oder sich nicht bis zum Oberofficiers- Range aufge- zÜm^Ob-rvffia-^mfg-- 

dient hat (wenn er auch bey seiner Verabschiedung dient haben, können weder

Ober-
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in der Versammlung des Oberofficiers- Rang erhalten hatte) kann zwar in der 
Adels sizen, noch ihre Versammlung des Adels zugegen seyn, soll aber weder 
wäl^werde»"'h0^ mit dem verdienten Adel sizen, noch in der Versamm­

lung des Adels eine Stimme haben, noch zu denjeni­
gen Stellen die durch die Wahl des versamelten Adels 
besezt werden, gewählt werden können.

65.

Von der Ausschliessung Es wird der Versammlung des Adels erlaubt, 
aus selbiger einen Edelmann ausruschliessen, der einer 

lich bekannten Lasters, entehrenden Handlung gerichtlich schuldig erkannt 
worden ist, oder der allgemein einer bekannten ehren­

. rührigen Handlung beschuldiget wird, und obgleich
seine Sache nicht gerichtlich entschieden ist, sich deshalb 
noch nicht gerechtfertiget hat.

. 66.

In jedem Gouverne- Wir erneuern hiemit die von Unsern Vorfahren 
tokütsbH^aebeiun Mtsecligen Gedächtnisses, nach der (dem eigenen An- 
rotrttn, $ 8 suchen des Adels gemäß) geschehenen Aufhebung des 

dem Reiche so schädlichen Geschlechtsranges (Mjest- 
nitschestwo) gegebenen Verordnungen, und befehlen 

> von neuem, zum Gedachtniß künftiger Geschlechter in 
jedem Gouvernement ein adeliches Geschlechtsbuch 
(Dworänskaja Rodoslownaja *Kniga) aufzusezen, 
und in selbiges den Adel dieses Gouvernements einzu- 

/ schreiben, um dadurch besonders jedem wohlgebohr- 
nen adelichen Geschlechte Gelegenheit zu verschaffen, 

, / . seine adeliche Würde und Namen , so lange es Gott
- - die Fortdauer derselben zu erhalten gefallen wil'd, 

erblich, ununterbrochen, ungestöhrt und ungehindert, 
in absteigender Linie von Vater auf Sohn, Enkel, 
Urenkel, und alle gesezliche Nachkommen fortzuführen.

: 67.
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67.

Zur Einrichtung des adclichen Geschlechtsbuches Von der Wahl eines 

in jeder Stathalterschaft, wird von dem Adel jedes ?c$utirtin .?“* ^dem 
Kreises alle drey Jahre ein Depntirter dnrchs Ballot- adel.^Ge"chlechrsbuches ' 

tiren erwählt, welche Deputirte hierauf gemein­
schaftlich mit dem Gouvernements - Marschall des 
Adels dieser Stathalterschaft dafür zu forgen haben, 
daß dieses Geschlechtsbuch nach der ihnen deshalb ge­
gebenen Instruction ordentlich eingerichtet und fortge- 
führet werde.

68.
In das adeliche Gefchlechtöbuch einer Stathal- In das Geschlechtsbuch 

terschast wird der Name und Zu-.rame jedes Edelman- werde» die Namen aller m 

»cs ciugctragen, der in dieser Stathalterschaft unbe- 
wegllche Guter bestzt und fernen Adel durch Beweise tragen, 

darthun kann.

Wenn jemand nicht in das adeliche Geschlechts- Wer nicht in das adeli- 

buch eitles Gouvernements eingeschrieben ist, der soll Geschlcchtsbuch emge- 

weder zum Adel dieses Gouvernements gerechnet 
den noch der gemeinschaftlichen Vorrechte desselben Gouvernements, 

geniessen.

70. .
Jeder wohlgebohrne von Adel der in das adeliche Von dem Rechte der 

Geschlechtsbuch einer Stathalterschaft eingeschrieben ^de!o-Versammlung bey­

ist, geiließt sobald er sein mündiges Alter erreicht hat 
des Rechts, der Adelsversammlung derselben beywoh­
nen zu können.

7*.
Wir befehlen hiemit, dem Adel jeder Stathalter- Vom Gnaden-Briefe, 

schäft einen Gnadenbries (Ghalowannaja Gramota) 
mit Unserer Unterschrift und beygedrucktem Reichssie­
gel Zu geben, in welchem alle vorstehende und nach­
folgende allgemeine und persönliche adeliche Vorrechte 
von Wort zu Wort eingetragen werden sollen.

c. In-
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с.
Instruktion zur Einrichtung und Fortsezung des 

adelichen Geschlcchtsbuches einer Stathalter- 
schaft.

Г1 72‘
, Von Verfertigung eines ^Leder Kreismarschall des Adels soll ein alphabeti- 
Adels-Verzeichnisses durch (фе$ Verzeichniß aller in seinem Kreise angesessenen 
den ^reismarschall. adelichen Geschlechter nach beifolgender Form entwer- 

i sen, und darin besonders anzeigen:

i. Wer verheirathet ist und: mit wem.

2. Wie viel Kinder männlichen und weiblichen 
Geschlechts jemand habe und wie sie heißen.

3. Wer unverheirathet oder Wittwer iss. 
■ ' : ii

4. Wie viel Seelen beiderley Geschlechts jemand 
nach der leztern Revision, erblich, oder durch Kauf,

... . 7 oder neue Verleihung, oder als HeMthögut besize,
' und in wie viel Dörfern.

, • ' 5. Ob jemand im Kreise wohne oder abwe­
send sey.

6. Welchen Rang jemand habe.

7. Ob jemand noch in Diensten oder verab­
schiedet sey.

73* Form
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. 73*

Form des Verzeichnisses eines im Kreise 

angesessenen Geschlechts.

Name, Zu- Ob er un- Wie viel Wie viel Ob er im Welchen Wo er ei-
name «.Alter verheyrathet, Kinder manl. Seelen bender- Kreise wohne Rang er ha- gentlich i n
eines Edel- oder verhey- u. weiblichen ley Geschlechts oder abwe- be. Diensten sie-
mannes wel- rächet, und Geschlechts er nach der lez- send sey. he, oder ob
cher in diesem 
Kreise unbe-

mit wem, 
oder Wittwer

habe, nebst 
deren Namen

tern Revision 
er gegenwärtig

er verabschie­
det sey.

wegliche Gü­
ter besizt.

sey. und Alter. entweder erb­
lich oder durch 
Kauf od. neue 
Verleihung 
oder als Hey- 
rathsgnt besi- 
ze, und in wie 
viel Dörfern.

-

74* .
' ■' Der KrLiSmarschall des Adels überreicht ein sol- Der Kreismarschall über- 

ches von ihm eigenhändig unterschriebenes Berjeich- ?emG°uv-m°m-n,sMar- 
niß dem Gouvernements-Marschall des Adels seiner schall.
Stathalterschast/ und behält eine Abschrift davon 
für sich.

75-
Der Gouvernements-Marschall des Adels einer Der Gouvernements- 

Stathalterschast versertiget, mit Hülfe der erwählten 
Kreisdeputirten, aus den Verzeichnissen der Kreis- schlechtsbuch. 

marschälle das adeliche Geschlechtsbuch seines Gou­
vernements.

76.

Das adeliche Geschlechtsbuch wird in sechs Theile 
abgetheilet.

D

Von den sechs Theile» 
des Geschlechtöbucheö,

77*
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t 77-
Der würkiiche Mel. Jn den ersten Theil des Geschlechtsbuches wer­

den nach alphabetischer Ordnung die Geschlechter des 
würklichen Adels (Deistwitelnoe Dworänstwo) ein­
getragen.

Erklärung.
Der wurkliche Adel bestehet aus keinen andern 

als denjenigen Geschlechtern, die von Uns selbst oder 
andern gekrönten Häuptern zum Zeichen der adelichen 
Würde, mit einem Diplom, Wapen und Siegel be­
gnadiget worden sind.

Erläuterung.
Um aber auch denjenigen Geschlechtern Gerech­

tigkeit wiederfahren zu lassen, welche Beweise beybrin­
gen können, daß sie seit hundert Jahren zum würkli­
chen Adel gehören, so erlauben Wir, auch diese Ge­
schlechter in diesen Theil einzutragen.

• ’ ' 78-
Der Kriegs-Adel. In den zweiten Theil des Geschlechtsbuches

. werden in alphabetischer Ordnung die Geschlechter des 
Kriegs-Adels (Wojemtoe Dworänstwo)eingetragen.

Erklärung.
Der Kriegs-Adel besteht aus keinen andern als 

denjenigen Geschlechtern, von welchen in dem nament­
lichen Befehl des gottfeeligen und ewigen Gedächtnis­
ses würdigen Herrn, Kaisers Peters des Ersten, vom 
i6ten Januar 1721 folgendes verordnet ist:

Namentlicher Befehl Alle Oberossiciere die nicht von adelicherAbkunst 
vom löten Januar 1721. sind ticbjl ihren Kindern und Nachkommen Edel­

leute und sollen Adels-Patente erhalten.
79.
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79.
In den dritten Theis des Geschlechtööuches werden Der AMassen-Adel. 

in alphabetischer Ordnung die Geschlechter des Acht- 
ktassen-Adels (OMLklaßnoe Dworänstwo) einge- 
(ragen.

Erklärung.

Der Achtktassen-Adel bestehet aus keinen andern 
als denen Geschlechtern, von welchen im iiten Punkt 
der Rang-Tabelle des gottseeligen und ewigen Ge­
dächtnisses würdigen Herrn, Kaisers Peters des Ersten, 
vom 24sten Januar 1722 folgendes verordnet ist:

Alle Beamte, Russen und Ausländer, die zu den Rang-Tabelle vom24ft. 
acht ersten Rangstuffen gehören oder würklich gehört ^nnar 1722, nr.Punkt, 

haben, sollen mit ihren ehelichen Kindern und Nach­
kommen zu ewigen Zeiten dem besten ältesten Adel in 
allen Würden und Vortheilen gleichgeachtet werden, 
gesezt auch, daß sie von niedriger Abkunft und vorher 
von keinem gekrönten Haupte zur adelichen Würde er­
hoben oder mit Wapen versehen worden wären.

' ' so. .
In den vierten Theil des Geschlechtsbuches werden Fremde Geschlechte 

in alphabetischer Ordnung alle fremde Geschlechter 
(Jnostrannüe Rodü) eingetragen.

Erklärung.

Diese fremde Geschlechter sind keine andre als 
diejenigen die rußischeOberherrschaft anerkannt haben, 
und deren in den Befehlen vom Jahre 195 (1687) 
wegen Ergänzung des Rosräds-Geschlechtsbnchs er­
wähnet, und dabey verordnet wird, daß dergleichen 
von Zaren und andern regierenden Herren abstammen­
de, oder fürstliche und andre aus fremden Ländern nach 
Rußland gekommene edle Geschlechter, in einen beson- 

D 2 dem
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dern Theil des Geschlechtsbuches eingetragen wer­
den sollten.

8l ?
Die mit Titeln beehrte In den fünften Theil des Geschlechtsbuches wer- 
eschlechter, den nach alphabetischer Ordnung die mit Titeln beehr­

te Geschlechter (TitManü ottttschennüe Rodü). ein­
getragen.

. Erklärung.
Die mit Titeln beehrte Geschlechter sind keine 

andre als diejenigen, die entweder erblich oder durch 
Begünstigung eines gekrönten Hauptes den fürstlichen, 
gräflichen, freyherrlichen oder andere Titel führen.

, 82.
Der alte Adel. In den sechsten Theil des Geschlechtsbuches

werden nach alphabetischer Ordnung die alten adeli- 
chen Geschlechter (Drewnoe Dworänsttvo) einge­

' tragen.
Erklärung.

Die Altadelichen sind hint andere als diejenigen 
Geschlechter, die zwar mehr als hundertjährige und 
noch altere Beweise ihres Adels beybringen können, 
deren adelicher Ursprung aber mit Dunkelheit be­

, deckt ist.
83-

Verbot, kem Geschlecht Der Gouvernements-Marschall des Adels und 
Würde GeMechts- adelichen Kreisdeputirten sollen kein Geschlecht in
buch einzutragen, ' das Geschlechtsbuch ihres Gouvernements eintragen, 

welches nicht unverwerfliche Beweise seiner adelichen 
Würde beybringen kann. r

84.
, Jedes Geschlecht über- Jedes adeliche Geschlecht soll die Beweise seines 

qin^l ^oder^in^ einer^vibi- dldels entweder im Original oder in einer beglaubigten 
mieten Kopie. Abschrift beybringen.

85-
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■ 85-

Der Gouvernements - Marschall und die adeli- N°» Untersuchung t« 
chen Kreisdeputirten untersuchen die beygebrachten ®to”‘if<0't"l,nbnrd>c'iro™- 
Beweise der adelichen Würde. Wenn fle nun, -stens, drittel Stimme» geschehc- 
bey dieser Untersuchung der Beweise selbige entweder nm Entscheidung'für oder 
einstimmig oder durch zwey Drittheile der Stimmen un- ^^^-Dmeise^und 

zulänglich befinden, so geben sie selbige mit der schuft-Geschlecht m das Ge- 

lichen Anzeige zurück, daß die Eintragung dieses Ge- Mchtsbuch aufgenom- 

schlechts in das Geschlechtsbuch des Gouvernements mcn ’ev‘ 
bis zur Beybringung vnverwerflicher Beweise verscho­
ben worden sey. Wenn sie aber, 2tcns, bey Untersu­
chung der Beweise, selbige entweder einstimmig oder 
durch zwey Drittheile der Stimmen für hinlänglich be­
finden, so tragen fle dieses Geschlecht in das Ge- '
schlechtsbuch ihrer Stathalterschaft ein, und geben sel- 7
bigem eine mit ihrer Unterschrift und mit dem Siegel 
der Adelsversammlung des Gouvernements versehene 
Urkunde, in welcher angezeigt wird, daß dieses Ge­
schlecht nach Beybringung seiner Beweise in diesen 
oder jenen Theil des Geschlechtsbuches der Stathal­
terschaft eingetragen worden sey.

86. . .
Es wird der Willkühr der Adelsversammlung Von dem Geldbeyna- 

jedes Gouvernements überlassen, ob jedes Geschlecht ^y^rc-^ncglöfeian^c 

bey seiner Eintragung in das Geschlechtsbuch etwas schiechrs in das Ge- 

zur Adelskaffe beyzutragen habe, und wie groß dieser schlechtsbuch. 

Beytrag seyn soll, welches die Adelsversammlung bey 
jeder Zusammenkunft einmal für alle zu bestimm hat, 
doch soll dieser Beytrag nicht über zwey hundert Rubel 
betragen.

87. . .
' Wenn jemand mit der Untersuchung und An­
ordnung des« Gouvernements- Adelsmarschalls und beschwert sich im Herows- 

der adelichen Kreisdeputirten nicht zufrieden ist, der amte.

kann
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ton seine Beschwerde und Beweise im Heroldsamte 
anbringen.

88. '
Von der Verlesung des Nach Vollendung des Geschlechtsbuches einer 

ScrMung №SM8?Cl Stathalterschaft, bringen der Gouvernements-Mar- 
* * ' schall des Adels und die adelichen Kreisdeputirten sol­

ches in die Adelsverfammtung, wo selbiges zur allge­
meinen Wissenschaft verlesen werden muß; auch soll, 
wenn es dieVersammtung des Adels verlangt, zugleich 
das Protokol des Gouvernements-Adelsmarschalls 
und der adelichen Kreisdeputirten verlesen werden, 
damit die Versammlung des Adels aus selbigem die 
ordentliche Verhandlung dieses Geschäftes ersehen 
könne.

89-
Das Geschlechtsbuch Nach geschehener Verlesung des Geschlechtsbtt- 

wu-d im Archiv der Adels- vor der Versammlung des Adels, lassen der ©otu 
ibenUUi'me'StrФiVer vernements- Adelsmarschall und die adelichen Kreis­

Gouvernements - Regie- deputirten von selbigem zwey genaue Abschriften ma- 
Vd'Lt-aufb'LL chen, unterschreiben das G-schlechtsbuch sowohl als 

beyde Abschrlfttn, und übergeben hrerauf das Ge« 
schlechtsbuch selbst an das Archiv der Versammlung 
des Adels, die beyden Abschriften aber an die Gou­
vernements-Regierung, welche eine derselben in ihrem 
Archiv niederleget, die andre aber an den Senat über­
sendet, wo sie im Heroldsamte aufbewahret wer­
den soll.

90. - .
Von der Fortsezung des . Wenn jemand insküllftige in irgend einem Gou- 

Geschlechtsbuches. vernement, durch Erbschaft, oder Pfandverschreibung, 
oder Kauf, oder Verleihung, Erbgüter oder Dörfer 
erhalt, so soll er wegen seiner Eintragung in das Ge- 
schlcchtsbuch bey der ersten Zusammenkunft des Adels 
Anfuchung thun, da denn die Versammlung, wenn 
sie ihn hinlänglich kennt und wegen seines Adels keinen 
- Zwei­



Zweifel hegt, ihn ohne weitere Nachfrage in das Ge- ' 
schlechtsbuch eintragen laßt. Wenn er aber schon in 
das Geschlechtsbuch irgend eines andern Gouverne­
ments eingetragen ist, und hierüber die vom Gouver­
nements-Marschalte und den adelichen Kreisdeputir- 
ten unterschriebene und mit dem Siegel der dasigen 
Adelsversammlung versehene Urkunde, der Adelsver­
sammlung dieses Gouvernements vorlegt, so dienet 
ihm solches zum hinlänglichen Beweise um in das 
Geschlechtsbuch dieses Gouvernements eingetragen 
zu weroen,

D.
Beweist des Adels.

91.

den adelichen werden alle diejenigen gerechnet, die Von den Beweisen des 

entweder von adelichen Vorfahren abstammen, oder 
von Monarchen mit dieser Wurde begnadiget worden ,
sind. Die Beweise aber des Adels sind von vielerley 
Art, und hangen mehr von Kenntniß alter Verfassun­
gen und genauer Erwägung lind Prüfung, als von 
neuen Vorschriften ab; da der verschiedene Ursprung 
der adelichen Geschlechter schon für sich allein bey Be­
stimmung solcher Regeln und Vorschriften große 
Schwürigkeiten mit sich führet, die wahre Gerechtig­
keit aber keine Art der Beweise auszuschliessen erlaubt, 
äusser denen, die durch die eigentlichen Worte des Ge- 
sezes verworfen werden. Bey einer so zärtlichen und 
schwürigen Lage dieser wichtigen Sache, haben Wir 
nach Unserer gewöhnlichen huldreichen Fürsorge ein 
gerechtes Mittel gewählt, Unserm treugeliebten unter­
thanigen wohlgebohrnen rußischen Adel hülfreiche 
Hand zu bieten, indem Wir hiemit die nochfolgende

Beweise
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Beweise des Adels bestätigen, ohne jedoch irgend eine 
andre mögliche Art billiger und unverwerfiicher Be­
weise, die hier nicht angezeigt ist, auszuschlieffen.

92-
Unverwerfllche Beweise Als unverwerfliche Beweise des Adels sollen an­

des Adelv. genommen werden. . .

Diplome. I. Diplome, die von Unsern Vorfahren, oder von
Uns, oder von andern gekrönten Häuptern, aus die 
adeliche Würde verliehen worden sind.

Wapen. 2. Von regierenden Herren verliehene Wapen.

Patente auf Rang mit Patente auf solchen Rang mit welchem die 
dem der Adel verknüpft lst. ^h^liche Würde verknüpft ist.

RußlscheRitterorden. 4, Beweise daß jemand mit einem rußischen Rit­
terorden beehrt gewesen sey.

Gnaden- od. Lob-Brkefe. Beweise aus Gnaden - oder Lob-Briefen 
(Shalowanüa ili pochwalnüa Gramotü).

Verleihungs-Briefe auf Verleihungö - Briefe auf Landereyen und
»ter. Güter. и 4

Lehne für adel. Dienste. . 7. Wenn jemand für adeliche Dienste Lehne er­
halten hat. >

Verleihungs-Briefe auf g, Verordnungen oder Briefe wodurch jemanden 
Erbgüter. Lehne zu Erbgütern verliehen worden sind.

Verleihungs-Briefe auf Verordnungen oder Verleihungs-Briefe auf 
§mGeschkch?mch/mchr Dörfer und Erbgüter, obgleich selbige nachher aus die- 

gehören. sem Geschlechte an andre gekommen sind.

Befehle, Instructionen, IO. Befehle, Instructionen, und Briefe die einem 
Umm Edelnmnm ^gegeben Edelmanne als Groß - Botschafter, Gesandten oder 
woenjtuu. zu andern ihm aufgetragenen Geschäften, gegeben

worden sind.
Adelicher Dienst der n. Beweise von dem adelichen Dienste der Vor- 

Dorfahren. fahren.
i2. Be-
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12. Beweis daß jemandes Vater und Großvater Adelicher Stand,Dienst 

sich in ihrer Lebensart oder ihrem Stande als Edelleüte ^?ensart des Vams 

betragen, oder einen der adeltchen Wurde angemessenen 
Dienst verwaltet haben, wenn solches durch das Zeug-
niß von zwölf Personen, deren Adel keinem Zweifel
unterworfen ist, bestätiget wird. ' ,

iZ. Kaufbriefe, Pfandverschreibungen, Ehever- Kaufbriefe, Pfandver­
trage und Testamente über adeliche Güter. schrelbungen, rc.

14. Beweise daß jemandes Vater und Großvater Wenn der Vater und 

Landgüter besessen haben.

15. Beweise durch Stammbaume und Geschlechts- Stammbaume und Ge- 
register in aufsteigender Linie, vom Sohne zum Vater, schlecht erster.

zum Großvater, Aeltervater und höher hinauf, so weit 
memlich jemand seine Ahnen anzeigen kann und will, 
um mit seinem Geschlechte in irgend einen Theil des 
Geschlechtsbucheö eingetragen zu werden.

Verordnungen in welchen Beweise des Adels
' v enthalten sind.

Iü den Verordnungen die dem (auf Befehl des 
Zaren Feodor Alexeewitsch verfertigten) Gefchlechts- 
chuche beygefügt sind, ist folgendes enthalten:

16. Am i2ten Januar des Jahres 7190 (1652), Was für adeliche Ge- 
hat der gottseeligen und ewigen Gedächtnisses würdige "„“Ä 
Herr Zar und Großfürst Feodor Alexeewitsch Selbst- des dem Reiche schaolichm 

Herrscher von ganz Groß-und Klein - und Weiß-Ruß- GeWcchtsmuges (Mest- 
land, eifernd vor Gott dem Allmächtigen, um seines ДгёЬиф "einMagen 

rechtgläubigen Reiches Wohlfahrt zu mehren, in sei- verordnet worden. - 

nen Krieges-Gefandschasts-und andern Geschäften -
beßere zuverläßigere und gemeinnnzigere Einrichtun- -
gen zu treffen, allem christlichen Volke in seinem Za- 
rischen Reiche Ruhe und ftiedliches Leben zu schaffen, 
und alle zwischen den christlichen Geschlechtern obwasi

E tende
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Lende Feindschaft zu hemmen, nachdem er sich deshalb 
mit seinem Vater im heiligen Geiste und Aüxhitter bey 
Gott, dem großen Herrn und heiligsten Kir Joakim 
Patriarchen von Moskwa und ganz Rußland, und mit 
allen Archiereieu berathschlaget, und mit seinen Boja­
ren und Rathen besprochen, auch die Vorstellung sei­
nes Zarischen Blishnei - Bojarin Fürsten WaßileL 
Waßiljewitsch Golizin und dessen Gehülfen, und diy 
unterthanige Bitte der Gewählten Stolniken, der Ge­
nerale, Stolniken, Obersten, Straptschen, Edelleute, 
und Shitzen, die auf zarischen Befehl mit gedachtem 
Blishnei - Bojarin Fürsten Waßilei Waßiljewitsch 
und dessen Gehülfen im Kriegsrathe gesessen hatten, 
zu verordnen geruhet: die Rosrads - Vorzüge und' 
den Geschlechts-Rang (Mestnitschestwo) die unter den 
christlichen Geschlechtern, ihrer Abstammung ehemali-' 
gen Dienste und Vorrechte wegen, im Schwange ge­
gangen, aufzuheben und auf ewige Zeiten auszurot­
ten; weil in den verstossenen Jahren aus diesem Vor­
zugsstreite und Geschlechtsrange in vielen zarischen 
Kriegs - Gesandschafts- und andern Geschäften große: 
Unordnungen und Nachtheil entstanden ist, die Kriegs-' 
leute viel vom Feinde gelitten haben, dem Feinde hin-' 
gegen Freude verursacht, zwischen den zarischen Leu­
ten selbst aber zu gottesvergessenem Hasse und großen 
langwierigen Feindschaften Gelegenheit gegeben wor-' 
den ist. Aus dieser Ursache haben schon unter des 
Herrn Zaren Großvater gottseeligen Gedächtnisses, dem 
großen Herrrl Zaren und Großfürsten Micharla Feo- 
dorowitsch Selbstherrscher von ganz Groß-Rußland, 
die Bojaren, Okolnitschen, Räche und andre Kriegs­
befehlshaber, bey vielen Unternehmungen, zurBeförde- 
rung besserer Ordnung und Einigkeit, ohne Rücksicht 
auf ihren Geschlechtsrang gediertt. Gleichergestalt 
dienten auch unter des Herrn Zaren Vater gottseeligen

Gedächt-
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Gedächtnisses, dem großen Herrn Zaren und Groß­
fürsten Alexei Michailowitsch, Selbstherrscher von ganz 
Groß- und Klein- und Weiß-Rußland, in seinen 
litauischen und deutschen (polnischen und schwedischen) 
Feldzugen, alle Beamte bey der Armee und in vielen 
andern Geschäften, ohne Geschlechtsrang, da denn 
durch Gottes Hülfe viele glorreiche Siege erfochten 
worden sind. Obgleich nun aber damals der Dienst 
ohne Rückstcht auf den Geschlechtsrang verrichtet 
ward, so ist doch bishero dieser Geschlechtemng und 
Vorzugsstreit nie völlig aufgehoben worden.

Dieserwegen hat also der große Herr Zar und 
Großfürst Feodor Alez'eewitsch Selbstherrscher von 
ganz Groß- und Klein- und Weiß-Rußland gottsee­
ligen Gedächtnisses, unter dem i2ten Januar des 
gedachten posten Jahres, verordnet, daß die Boja­
ren, Okolnitschen, Rathe und andre Beamte in den 
moskowischen Tribunalen und Gerichten und bey der 
Armee und in Gesandschafts- und andern Geschäften, 
überall ohne Ansprüche auf ihren Geschlechtsrang die­
nen und Lnskünftige sich niemand wegen der Dienste 
und des Ranges seines Geschlechts dem andern vor­
ziehen, niemand sich wegen aufgefundener vergange­
ner Vorzüge erheben, noch irgend jemanden erlittener 
Nachtheile wegen, erniedrigen oder schmähen, noch 
ihm die ehemals aus Armuth geleisteten niedrigen 
Dienste vorwerfen, so auch, wenn inskünftige jemand 
aus Armuth in niedrigen Stellen dienen möchte, ihm 
solches niemand vorwerfen, noch deshalb seine Ehre 
antasten soll.

Diesem zufolge befahl der große Herr Zar, zu 
völliger Ausrottung und ewigen Vergessenheit dieses 
Geschlechtsranges und Vorzugsstreites, alle bisherigen 
wegen der Dienste und des Ranges der Geschlechter, 

E 2 gehal-
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gehaltene Verzeichnisse und Aufsaze dem Feuer zu 
übergeben.

Für die Zukunft aber und zum Gedachtniß fol­
gender Geschlechter, befahl der große Herr Zar, im 
Rosrad ein Geschlechtsbuch zu halten und selbiges zu 
ergänzen, so daß diejenigen Personen und Geschlech­
ter, deren Namen bisher im Geschlechtsbuche nicht be­
findlich gewesen, nebst ihren Verwandten, in selbiges 
eingetragen werden sollten, zu welchem Ende man von 
ihnen eigenhändig unterschriebene Verzeichnisse for­
dern soll.

Diejenigen fürstlichen und andre edle Geschlech­
ter, die bey des großen Herrn Zaren Vorfahren und 
wahrend seiner eigenen Regierung als Bojaren, Okol- 
nitschen und Dumnoi-Dworanen in Ehrenämtern 
gestanden, oder solche alte edle Geschlechter die zwar 
nicht in besagten Ehrenämtern gestanden, aber unter, 
der Regierung des großen Herrn Zaren Aeltervaters 
gottseeligen Gedächtnisses, des großen Herrn Zaren und 
Großfürsten Joan Waßiljewitsch Selbstherrschers von 
ganz Rußland, als Groß-Botschafter, und Gesandten, 
und Wojewoden bey der Armee und in Städten, oder 
in andern wichtigen Versendungen gebraucht worden 
find, oder ansehnliche Stellen bey seinem Hofe beklei­
det haben, und bisher nicht in das Geschlechtsbuch 
eingeschrieben worden sind, sollen, wenn sie deshalb 
deutliche Beweise beybringen, in ein besonderes Buch 
eingetragen werden.

Diejenigen Geschlechter die nicht in vorgedach­
ten Ehrenämtern oder wichtigen Gesandschaften ge- 
dienet haben, aber unter der Regierung des großen - 
Herrn Zaren Großvaters gottseeligen Gedächtnisses, 
des großen Herrn Zaren und Großfürsten Michaila 
Feodorowitsch Selbstherrschers von ganz Rußland, 
als Wojewoden bey der Armee und in Städten, oder 

, als
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als Großbotschafter und Gesandten oder in andern 
wichtigen Versendungen und Ehrenämtern in Diensten 
gestanden, oder in dem Zehendbuche (Deßatnü) in die 
erste Klasse eingeschrieben sind, alle diese sollen, wenn 
sie deshalb Beweise beybringen, namentlich in ein be­
sonderes Buch eingetragen werden.

Diejenigen Geschlechter die in allen diesen obge- 
dachten Ehrenämtern und vornehmen Bedienungen 
nicht gestanden haben, aber in dem Zehendbuche in die 
mitlere und lezte Klaffe eingeschrieben worden sind, 
sollen gleichfalls in ein besonderes Buch eingetragen 
werden.

Diejenigen Personen die aus niederm Stande 
für ihrer Väter oder ihre eigene Verdienste unter die 
moskowischenStandespersonen eingeschrieben wordew 
sind, deren Namen sollen nach ihren eingereichten Ver­
zeichnissen gleichfalls in ein besonderes Buch eingetra­
gen werden.

Zur Besorgung dieses Geschäftes verordnete der 
große Herr Zar gottseeligen Gedächtnisses, den Bo­
jaren Wolodimir Dmitriewitsch Dolgorukoi, den 
Dumnoi-Dworänin Alexei Iwanowitsch Rshewskoi, 
den Rosräds-Dumnoi-Djak Waßilei Grigorjewitsch 
Semenow, und den Rosräds-Djak Feodor Schak- 
lowitoi.

17. Am 2ysten März des besagten posten (1682) Wie es mit denen Ge- 
Jahres ist auf Befehl des großen Herrn Zaren und N?ch^n zu halten die 

Großfürsten Feodor Alexeewitsch Selbstherrschers von (RodoslownüeLjudi) rich- 

ganz Groß - und Klein - und Weiß-Rußland gottsee- nm.

ligen Gedächtnisses, dem ihm vorgelegten Extrakt ge­
mäß, verordnet worden : Wenn Personen von fürst­
lichen oder andern Geschlechtern nicht in das Ge- 
schlechrsbuch des Rosräds eingetragen sind, in ihren 
eingereichten Verzeichnissen aber von gewissen altadeli- 
chen Geschlechtern (Rodoslownüe Ljudi) abzustam­

men
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men behaupten , obgleich diese attadelichen Geschlech­
ter in ihren Geschlechtsregistern ihrer nicht erwähnet 
haben, so soll man von diesen altadelichen Geschlech­
tern eigenhändig unterschriebene Anfsäze fordern, ob 
gedachte Personen würklich zu ihrem Geschlechte ge­
hören. Wenn nun diese altadelichen Geschlechter in 
ihren Aufsazen anzeigen, oder bey gerichtlichem Be­
fragen aussagen, daß besagte Personen von ihren 
Vorfahren abstammen, so sollen selbige im Rosräds- 
Geschlechtsbuche bey den Geschlechtern von welchen 
sie abstammen, eingeschrieben werden: wenn aber die 
altadelichen Geschlechter anzeigen, daß diese Personen 
nicht von ihrem Geschlechte sind, so sollen solche Per­
sonen mit ihrer Forderung nicht gehört und im Ge­
schlechtsbuche nicht bey besagten altadelichen Ge­
schlechtern, sondern besonders eingeschrieben, zwischen 
beiden Theilen aber deshalb keine Konfrontazion an- 
gestellet werden.

Resolution vom lyten rZ. Resolution des Kaisers Peters des ersten gott-
fteligen Andenkens au/ die Vorstellung des Synods
vom I9ten November 1721.

Von dem Adel der bi- Wegen der Djeti Bojarskie der Archiereien um
d^sÄ"w«m'cÄ°ß°5er sie und ihre Kinder, gleich dem Abel, von Bezahlung 

adelicher Rechte genossen der Kopfsteuer (Poduschnoi Oklad) zu befreyen, ha-
haben, ben Seine Kaiserliche Majestät folgende eigenhändige

Resolution gegeben. „Es sey so, für diejenigen die seit 
„ihrem Großvater adelicher Rechte genossen haben."

Rang-Tabelle vom24. 19, In der Rang-Tabelle vom 24sten Januar
Januar 1722 im 15. Punkt. ^22 luteri Punkt folgendes verordnet:

Von dem Adel derKriegs- Kriegsbedieute von unadelicher Abkullft, die sich zu
Oberofficieren aufgedi-net haben, erhalten mit diesem 

haben. Range zugleich den Adel, jo wohl für ihre Person
als für diejenigen ihrer Kinder die ihnen in ihrem 
Oberofficiers-Stande gebohren werden. Wenn aber 
jemand keine dergleichen Kinder hat, aber wohl andre 
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die ihm vor seiner Erhebung zum Oberofficier gebüh­
ren worden sind, so soll der Adel nur einem dieser sei­
ner Söhne, für welchen der Vater darum Ansuchung 
thun wird, ertheilet werden. Die Kinder aller in 
gleichem Range(Oberofsi'ciers-dis zum Stabofficiers- 
Range) stehenden Civil- und Hofbedienten von unade- 
licher Abkunft, sind keine Edelleute.

Erklärung.
In Beziehung auf die eigentlichen Worte dieses Was der persönliche 

Gesezes, sollen, laut demselben, alle die nicht in würk-2tocI 
lichen Kriegsdiensten aber in gleichem Range stehen, 
als solche, die den persönlichen aber nicht erblichen 
Adel haben, betrachtet werden.

Anmerkung.
7 - Personen die den persönlichen Adel haben, sollen Arsonen die den per- 

nicht in das Geschlechtsbuch d> 'Stachalterschaft ein- dm Ä-lns G-Mchw- 

getragen werden. buch eingetragen.

Verordnung.
20. Da Wir aber hiebey die Verdienste vieler sol- Verordnung wegen des 

cher Personen in Erwägung ziehen, so verordnen Wir nchen A es. 

zum Besten des persönlichen Adels: i) Wenn der 
Großvater, Vater und Sohn, in einem Range der den 
persönlichen Adel giebt gestanden haben, so ettheilen 
Wir ihren Nachkommen die Freyhe't, um den würkli- 
chen Adel Ansuchung zu thun. 2) Wenn Vater und 
Sohn in einem Range der den persönlichen Adel giebt, 
gestanden, und zwanzig Jahre lang untadekhaft gedie- 
net haben, so ettheilen Wir dem Enkel die Freyheit, 
um den würklichen Adel Ansuchung zu thun.

2i. In einem namentlichen Befehl des Kaisers Namentlicher Befehl 
Peters des ersten gottseeligen Gedächtnisses vom vcm 3I^ ^апийг I?24* 

Zisten Januar 1724 ist folgendes verordnet:
Seine
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Die Secretairs sollen Seine Kaiserliche Majestät haben verordnet: 

aus dem Adel genommen Secretairs blos Edelleute angestellt werden 
Stande der^Gerichtsbe-sollen, damit selbige weiter zu Assessoren, Rathen 
dienten werden für beson- und zu höherm Rang befördert werden können, 
dere Verdienste ZU Secre- Menn aber jemand aus <Stcm=

de (Podjatscheskoi Tschin) sich besonders Hervorthut 
Adel begnadiget. und verdient macht, so soll er mit einem Zeugnisse des 

dirigirenden Senats weiter befördert werden, und so­
bald er Secretair ist, eben so als wenn jemand im 
Kriegsdienste Fähndrich geworden, den Adel erhalten.

Erklärung.
In der Rang-Tabelle vom 24sten Januar 1722 

ist zu Ende des izten Punkts folgendes verordnet:
Beschluß des 15.Punkts „Die Kinder der übrigen im gleichem Range sie­

de»' Rallg - Tabelle vom ßenbcn Civil- und Hofbedienten von unadelicher Ab- 
24sim Januar -7-2. Eunft, sind keine Edelleute.

Namentlicher Befehl In einem namentlichen Befehl vom 31. Januar 
vom Zlst. Januar 1724. aber ist folgendes enthalten:

. „Wer von dergleichen Leuten Secretair wird, 
„dem soll, so als wenn jemand im Kriegsdienste zum 
„Fähndrich erhoben worden ist, der Adel ertheilt 
„werden."

. , Da nun in diesem namentlichen Befehle vom 
Zisten Januar 1724 der Kinder und Nachkommen sol­
cher Personen gar nicht erwähnet ist, hingegen selbige 
in der Rang-Tabelle vom 24sten Januar 1722 zu 
Ende des izten Punkts ausdrücklich mit folgenden 
Worten vom Adel ausgeschlossen werden!: „die Kin- 
„der der in diesem Range befindlichen Personen von 
„unadelicher Abkunft, sind keine Edelleute," so haben 

Wie die Nachkommen Rücksicht, einer Seits, des denen Personen 
Adelhat-n7-nE die in diesem Range stehen nach den Gesezen unstrei- 
Adel erlattgen. tig gebührenden persönlichen Adels, anderer Seits 

aber, zur Erhaltung der ehrenvollen Würde des rußi- 
x sehen
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scheu Adels, zu verordnen für gut befunden, daß auch 
in diesem Falle eben so verfahren werden soll, wie 
oben, zum Besten der Nachkommen solcher Personen 
die den persönlichen Adel haben, festgesezt worden ist; 
nemtich: i) Wenn der Großvater, Vater, und Sohn, 
in einem Range der den persönlichen Adel giebt ge­
standen haben, so stehts ihren Nachkommen frey um 
den würklichen Adel Ansuchung zu thun. 2) Wenn 
Vater und Sohn in einem Range der den persönlichen 
Adel giebt gestanden und zwanzig Jahre lang unta­
delhaft gedienet haben, so stehet es dem Enkel frey, 
um den würklichen Adel Ansuchung zu thun.

22. In der Rang-Tabelle vom 24(1. Januar 1722 Rang-Tabelle vom 24ft. 

ist zu Ende des i6ten Punkts folgendes verordnet: Januar 1722, i6r. Punkt.

Die in Unsem Diensten befindliche Ausländer, Wie Fremde ihren Adel 
sollen ihren Adel und Wapen entweder durch eigeneiu bcwei^en babcttt 

Urkunden oder durch öffentliche Zeugnisse von Seiten 
der Regierung ihres Vaterlandes beweisen.

Zur Bestätigung alles vorstehenden, haben Wir 
diesen Unsern Gnaden- Brief, enthaltend die Rechte, 
Freyheiten und Vorzüge Unsers wohlgebohrnen lieben 
getreuen unterthänigen rußischen Adels, eigenhändig 
unterschrieben, und mit Unserm Reichs-Siegel zu be­
kräftigen befohlen. So geschehen in Unserer Residenz 
St.Petersburg, am 2istenApril, im Jahre nach Christi 
Geburt 1785, Unserer Regierung im drey und zwan­
zigsten. .

Das Original ist von Ihrs ,T o x Gedruckt beym Senat 
Kaiserlichen Majestät eigen- ( £j, o,) am 24ft. April 1785» 
händig unterschrieben: 4 '

Katharina. *



Von den persönlichen Vorrechten des Adels.

r. §8as die Würde des wohlgebohrnen Adels sey.

2. Die Würde des wohlgebohrnen Adels ist erblich.
3. Ein Edelmann theilt den Adel seiner Frau mit.
4. Ein Edelmann cheilt den Adel seinen Kindern erblich mit.

5. Wie die adelichs Würde Verlohren wird.

6» Verbrechen welche die eheliche Würde vernichten»
7. Von einer Adelichen die sich mit einem Unadelichen verheirathet»
8. Kein Edelmann werde ohne Urtheil und Recht seines Adels,

9. Seiner Ehre,
то. Seines lebens.,
11. Seines Vermögens, beraubt.
i2. Edelleute werden von adelichen Gerüchten gerichtet.
13. Kein Edelmann soll ohne den Senat und ohne Kaiserliche Konsirmation, deZ 

Adels, der Ehre, oder des lebens beraubt werden.
34. Von Verjährung solcher Verbrechen die Zehn Jahre lang nnuntersucht geblieben sind.

55. Edelleute sind srey von leibesstrafe.
16. Wie mir Edelleuten die bey der Armee im medern Range dienen, zu verfahren.

17. Bestätigung der Freyheit des Adels.
?8. Bestätigung der Erlaubniß in Diensten zu bleiben oder um Abschied zu bitten.
19. . Bestätigung der Erlaubniß bey verbündeten Mächten in Dienste zu treten, und in 

fremde Länder zu reisen.
2v. Von dem Aufgebot des Adels.
21. Recht des Adels sich iehns - und Erbherrn ferner lehne und Erbgüter zu schreiben.

22. Recht des ersten Erwerbers.
23. Das ererbte Vermögen soll nicht wegen begangener Verbrechen consiszirt werden.
24. Verbot, einem Edelmanns sein Vermögen eigenmächtig oder gewaltthätig zu nch- 

men oder zu Grunde zrr richten.
25. Von Untersuchung der Sachen des Adels in den Gerichten.
26. Bestätigung des Rechts Landgüter zu kaufen.
27. Bestatigluig des Rechts die Produkte der Landgüter im Großen Zu verkaufen.
28. Der Adel kann auf seinen Gütern Fabriken, Hütten und Werke haben.

29. Es wird dem Adel erlaubt, Flcken anzulegen.
. - . 30. Der



зо. Der Adel kann Häuser in Städten bestzen.
31. Vom Stadt-Rechte.
32. Der Adel kann die Produkte seiner Güter im Großen verkaufen und Fabriken 

und andre dergleichen Werke und Hütten besizen.
33. Bestätigung des Rechts auf alle im Schooße der Erde verborgene Mineralien, 

und Produkte, und Gewässer.
34. Bestätigung des freyen Gebrauchs der auf adelichen Gütern bestndlichen Walder.
35. Das Haus des Gutsherrn ist frey von Einquartierung.
36. Der Adel ist von persönlichen Abgaben befreyk.

B. -
Von der Versammlung des Adels, von Errichtung der Adels-Gesell­

schaft in jedem Gouvernement, und von den Rechten 
der Adels - Gesellschaft.

37. Von der Berechtigung des Adels sich zu versammeln und in jedem Gouverne­
ment eine Adels-Gesellschaft zu errichten.

38. Von der alle drey Jahre zu haltenden Versammlung des Adels in jedem Gou­

vernement.
39. Von der Wahl des Gouvernements - Marschalls in jedem Gouvernement.
40. Der Kreis-Marschall wird vom Adel erwählt.
41. Die Beysizer des Oberlandgerichts und die adelichen Beysizer des GewisseNi- 

gerichts werden vom Adel erwählt.
42. Von der Wahl der adelichen Beysizer in den Gerichten aus dem zur Stelle 

wohnhaften Adel.
43. Die Krcisrichter und Ordnungsrichter werden vom Adel erwählt.
44. Die Beysizer des Kreisgerichks und die adelichen Beysizer des Niederlandge­

richts werden vom Adel erwählt.
45. Von der Erlaubniß Kandidaten zum Ballottiren vorzustellen.
46. Wie sich die Versammlung des Adels in Absicht der ihr geschehenen Vorschläge 

zu verhalten hat. .
47. Von Vorstellung der gemeinen Beschwerden und des gemeinen Nuzens.

48. Bestätigung der Erlaubniß, durch Deputirten Vorstellungen und Beschwerden 
zu übergeben.

49. Verbot gesezwidrige Anordnungen, oder Forderungen gegen die Geseze zu machen.
50, Von dem Versammlungs-Hause des Adels in der Gouvernements-Stadt.

51. Der Adel hat sein Archiv.
52. Der Adel hat sein Siegel.
53. Der Adel hat seinen Secretair.
54. Der Adel hat seine besondere Kasse.
55. Persönliche Vergehungen eines Edelmallnes fallen nicht dem ganzen Adel zur last. 

: 56. Der 



z6. Der Adel wird im Gericht durch einen Anwald vertreten.

57. Der versammelte Adel kann nicht in Verhaft genommen werden.
58. Was für Sachen vor das Oberlandgericht gehören.
59. Errichtung des adelichen Vormundschafts-Amts.
60. Von den Gliedern des adelichen Vormundschafts -2tmtes.
61. Dem adelichen Vormundschafts-Amte ist die Fürsorge für Wittwen und Waisen, 

und für deren Vermögen und Sachen übertragen.
62. Ein Edelmann der weniger als hundert Rubel Einkünfte von seinen Gütern 

hat, oder noch nicht 25 Jahre alt ist, wird zu keiner Stelle gewählt.
63. Ein Edelmann ohne Landeigenthum hat keine Stimme.
64. Edelleute die gar nicht gedient, oder sich nicht bis zum Oberosficier ausgedient 

haben, können weder in der Versammlung des Adels sizen, noch ihre Stimme 
geben, noch gewählt werden.

65. Von der Ausschliessung aus der Versammlung des Adels wegen eines öffentlich 
bekannten Lasters.

66. In jedem Gouvernement soll ein adeliches Geschlechtsbuch gehalten werden.
67. Von der Wahl eines Deputirten aus jedem Kreise zur Einrichtung des adeli­

chen Geschlechtsbuches.
68. In das Geschlechtsbuch werden die Namen aller in einem Gouvernement an­

gesessenen Edelleute eingetragen.
69. Wer nicht in das adeliche Geschlechtsbuch eingeschrieben ist, gehört nicht zu der 

Adels-Gesellschaft des Gouvernements.
70. Von dem Recht der Adels-Versammlung beyzuwohnen.
71. Vom Gnaden-Briefe.

C.
Jnstrukzion zur Einrichtung und Fortsezung des adelichen Geschlechts­

buches einer Stathalrerschaft.

72. Von Verfertigung eines Adels- Verzeichnisses durch den Kreismarschall.

73. Form des Verzeichnisses eines im Kreise angesessenen Geschlechts.
74. Der Kreis-Marschall übergiebt das Verzeichniß dem Gouvernements-Marschall.

75. Der Gouvernements - Marschall verfertiget mit den Deputirten das Ge­
schlechtsbuch.

76. Von den ftchs Theilen des Geschlechtsbuches.

77. Der würkliche Adel.
Erklärung.
Erläuterung.

78. Der Kriegs-Adel.
Erklärung.

Namentlicher Befehl vom i6ten Januar 1721,

’■ 79» Der 



79* Der Achtklajsen - Adel.

Erklärung. .
Rang-Tabelle vom 24sten Januar 1722, eilfter Punkk.

So. Fremde Geschlechter.
Erklärung.

8i. Die mit Titeln beehrte Geschlechter.
Erklärung. .

82. Der alte Adel.
Erklärung.

8z. Verbot, kein Geschlecht ohne Beweise seiner adelichen Würde ins GeschlechtS­
buch einzutragen.

84. Jedes Geschlecht übergiebt seine Beweise im Original oder in einer vidimirten 
Abschrift.

85. Von Untersuchung der Beweise; von der einstimmigen oder durch zweydrittel 
Stimmen geschehenen Entscheidung für oder wieder die Beweise, und von 
der Urkunde, daß ein Geschlecht in das Geschlechtsbuch ausgenommen sey.

86. Von dem Geldbeytrage zur Adelökasse bey Einschreibung eines Geschlechts in 
das Geschlechtsbuch.

Z7. Wer mit der Entscheidung nicht zufrieden ist, beschwert sich im Heroldsamte.
88. Von der Verlesung des Geschlechtsbuches vor der Versammlung des Adels.
89* Das Geschlechtsbuch wird im Archiv der Adels-Versammlung, eine Abschrift 

desselben im Archiv der Gouvernements-Regierung und eine andere im He­
roldsamte aufbewahret.

90. Von der Fortsezung des Geschlechtsbuches.

D.
Beweise Hes Adels.

91. Von den Beweisen des Adels.
92. Unverwerfliche Beweise des Adels.

i. Diplomen.
2. Wapen.
z. Patente auf Rang mit dem der Adel verknüpft ist.

4. Rußifche Ritterorden.
5. Gnaden - oder Lob - Briefe.
6. Verleihungsbriefe auf Güter.
7. Lehne für adeliche Dienste.
8. Befehle und Verleihungsbricfe auf Erbgüter.
9. Befehle oder Verleihungsbricfe auf Dörfer und Erbgüter die dem Ge­

schlecht nicht mehr gehören.
10. Befehle, Instruktionen, Briefe, die jemanden als einem Edelmanne gege­

ben worden sind. "

n. Ade-



и. Adelicher Dienst der Vorfahren.
i2. 2tdelicher Stand, Dienst und Lebensart des Vaters und Großvaters.
13. Kaufbriefe, Pfandverschreibungen, rc.
14. Wenn der Vater und Großvater Landgüter besessen haben.

15. Stammbaume und Geschlechköregister.
Verordnungen zum Beweise des Adels.

Verordnungen die dem Gefchlechtsbuche beygefügt sind.
16. Was für adeliche Geschlechter und alte geleistete Dienste, nach Aufhebung 

des dem Reiche schädlichen Geschlechtsranges (Mestnitschestwo) in das G^schlechtS- 

buch einzutragen verordnet worden sind.
17. Wie eö mit denen Geschlechtern zu halten, die sich zu den altadelichen 

(Rodoslownie Ljudi) rechnen,
18. Resolution vom igten November 1721 auf die Vorstellung des Synods. 

Von dem Adel der bischöflichen Djett Bojarökie die seit ihrem Großvater ade- 
licher Rechte genossen haben.

19. Rang-Tabelle vom 24ften Januar 1722 im izken Punkt.
Von dem Adel der Kriegöbedienten die Oberofficiers Rang haben, 

Erklärung. . 1
Was der persönliche Adel sey,

Anmerkung.
Personen die den persönlichen Adel haben werden nicht ins Geschlechtsbuch ein­

getragen. v' ( '
20. Verordnung wegen des persönlichen Adels.
2i. Namentlicher Befehl vom giften Januar 1724.

Die Secretairs sollen aus dem Adel genommen werden; Leute ans dem Stande 
der Gerichtsbedienten werden für besondre Verdienste zu Secretairö erhoben und gleich 
den Fähnrichen, mit dem Adel begnadiget.

Erklärung.
Beschluß des izken Punkts der Rangtabelle vom 24ften Januar 1722, 
Namentlicher Befehl vom giften Januar 1724.
Wie die Nachkommen derer die den persönlichen Adel haben, den würklichen 

Adel erlangen.
22. Rang-Tabelle vom 24ften Januar 1722, röter Punkt, 

Wie Fremde ihren Adel zu beweisen haben.


